


Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 14/1 
- Norf, Aggerstraße - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 20.07.1993 Es gilt die BauNVO 1990 

Die gemäß § § 3 (3) und 4 (3) Baunutzungsverordnung (BauNVO) vorgesehenen Ausnahmen werden 
gem. § 1 (6) BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

Garagen und Stellplätze sind gem. § 12 (6) BauNVO nur innerhalb der überbaubaren Flächen bzw. 
auf den hierfür besonders ausgewiesenen Flächen zulässig. 

Gem. § 16 (3) BauNVO ist die Höhe der baulichen Anlagen auf 10m, jeweils gemessen von der zuge-
hörigen öffentlichen Erschließungsanlage, begrenzt. 

Nebenanlagen gem. § 14 (1) BauNVO sind innerhalb der überbaubaren Flächen allgemein zulässig. 
Außerhalb der überbaubaren Flächen sind Nebenanlagen nur in Form von Garten- und Garten-
gerätehäuschen bis zu einer Grundfläche von 6qm zulässig. 

Die im Plan gekennzeichneten Gebiete werden gem. § 9 (1) 24 Baugesetzbuch (BauGB) als Fläche 
für besondere bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor Lärmbelästigungen im Sinne des Bundes-
immissionsschutzgesetzes festgesetzt. 
Folgender passiver Lärmschutz ist vorgeschrieben: 

Die Fassaden mit der Kennzeichnung 

liegen im Lärmpegelbereich III gem. DIN 4109. Zum Schutz der Aufenthaltsräume muß das 
bewertete Schalldämmaß Rw für Außenwände mind. 40 dB, für Fenster mindestens 35 dB 
betragen. 

liegen im Lärmpegelbereich IV gem. DIN 4109. Zum Schutz der Aufenthaltsräume muß das 
bewertete Schalldämmaß Rw für Außenwände mind. 45 dB, für Fenster mindestens 35 dB 
betragen. 

Sind schalldämmende Fenster vorgeschrieben, so ist für Schlafräume zusätzlich eine schall-
dämmende Lüftung vorzusehen. 

Ausnahmen von den Festsetzungen können zugelassen werden, soweit durch einen anerkannten 
Sachverständigen nachgewiesen wird, dass geringere Maßnahmen ausreichen. 

Der festgesetzte Pflanzstreifen ist gem. § 9 (1) 25a BauGB mit Gehölzen und Sträuchern der poten-
tiellen natürlichen Vegetation wie folgt zu bepflanzen: 

1. Pro Grundstück ist mind. 1 baumartiges Gehölz II. Ordnung, mind. 2-2,5m hoch, zu pflanzen. Bei 
Grundstücken über 10m Breite ist mind. eine Dreiergruppe zu pflanzen. Entsprechende Gehölze 
sind z.B. Hainbuche, Eberesche, Feldahorn, Vogelkirsche, Traubenkirsche. 

2. Über die gesamte Breite des Streifens sind Sträucher zu pflanzen. Hier eignen sich z.B. Hasel, 
Weißdorn, Hundsrose, Schlehe, Roter Hartriegel, Steinwechsel, Gemeiner Liguster, Wolliger 
Schneeball, Gewöhnlicher Schneeball. 


